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Ruth Poser, Das Ezechielbuch als
Trauma-Literatur (VT.S 154), Lei-
den (Brill) 2012, 738 S. ISBN
978-9-004-22745-3

Biblische Texte oder ganze biblische
Bücher mit den Mitteln einer psycho-
logischen Exegese auszulegen, ist eine
inzwischen wissenschaftlich als aner-
kannt geltende Deutungspraxis. Ich
verweise hier u.a. auf den Kreis der
Arbeiten der sog. «Heidelberger Psy-
chologie des Urchristentums» um den
emeritierten Heidelberger Neutesta-
mentler Gerd Theissen. Dabei ist die
vielleicht wichtigste Aufgabe eines

(selbst)kritischen Exegeten auf diesem
Gebiet, immer die Andersartigkeit so-
wohl des psychologisch zu deutenden
Textes wie auch seines Kontextes im
Blick zu haben und niemals in die Fal-
le eines «ethozentrischen Anachronis-
mus» zu tappen (s. hierzu die Arbeiten
einer sozialwissenschaftlichen Exege-
se, z.B. Bruce J. Malina, Wolfgang Ste-

gemann, John J. Pilch). Pilch entwi-
ekelte hierfür das Modell einer «abge-
leiteten etischen Perspektive», die sich
um eine selbstkritische Perspektivität
und Wertneutralität bemüht und ver-
sucht, eine unreflektierte anachronisti-
sehe und ethnozentrische Übertragung
heutiger Denkmodelle auf antike Texte

zu vermeiden. Inzwischen liegt eine

grosse Zahl an psychologischen Deu-
tungen biblischer Texte und Phänome-

ne vor, erfreulicherweise auch aus dem

deutschsprachigen Raum.
Die im Jahr 2012 erschienene For-

schungsarbeit von Ruth Poser, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Fachbe-
reich Evangelische Theologie der Phi-

lipps-Universität Marburg, über das

Ezechielbuch ist m. W. der erste Ver-
such, ein ganzes biblisches Buch mit-
hilfe einer bestimmten psychologi-
sehen Kategorie, nämlich der des

«psychischen Traumas», zu deuten.
Seit dem Jahr 2004 sind verschiedene
Arbeiten (zumeist einzelne Aufsätze)
erschienen, die einzelne biblische Tex-
te mithilfe dieser Kategorie zu deuten
versuchen, z.B. das sog. Gottesknecht-
lied Jes 53 (William S. Morrow) oder
das Hiobbuch und individuelle Klage-
psalmen (Frank Criisemann), sowie
Arbeiten, die bestimmte Phänomene,
die in biblischen Texten beschrieben
werden, psychotraumatologisch deu-

ten, wie z.B. das Hautritzen (Ulrike
Bail). Allen genannten Autorinnen und
Autoren ist gemeinsam, dass sie sehr
sensibel und behutsam die modernen
Deutungsmodelle auf die alten Texte
anwenden.

Dies kann auch von der Arbeit Po-

sers gesagt werden. Sie stellt eine
ebenso fundierte und kenntnisreiche
wie auch neuartige Deutung des Eze-
chielbuches dar. Letzteres liegt insbe-
sondere daran, dass für Poser «der

Trauma-Begriff ein in besonderer Wei-
se geeigneter hermeneutischer Schlüs-
sei» ist, der es ermöglicht, «das Eze-
chielbuch als Trauma-Literatur zu le-
sen und zu analysieren, als literarisches
Werk also, dem sich individuelle und
kollektive Gewalterfahrungen einge-
schrieben haben» (4—5). Sie betritt da-

mit - zumindest in der deutschsprachi-
gen Exegese - in der Tat «ein noch

weitgehend unberührtes Forschungs-
gebiet» (5).

Die umfangreiche Forschungsar-
beit von Poser (immerhin 738 Seiten)
gliedert sich in sieben Teile: (1.) eine
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Einleitung; (2.) «Befremdlichkeiten
des Ezechielbuches im Spiegel der

Forschung»; (3.) Trauma als «literar-
historisches Sensibilisierungs-, Be-
schreibungs- und Erkenntnismodell»;
(4.) geschichtliche und psychotrauma-
tologische «Referenzpunkte» im Eze-
chielbuch; (5.) «Das Ezechielbuch als

(Trauma-)Literatur»; (6.) «Das Eze-
chielbuch als traMma-res/wnse»; (7.)
«Schlussbetrachtung: Das Ezechiel-
buch in trauma-t(he)ologischer Pers-

pektive».
Ruth Poser wendet drei Aspekte

von «Trauma als Erkenntnismodell»
auf das Ezechielbuch an: einen indivi-
dualpsychologischen Traumabegriff,
die Möglichkeit einer kollektiven
Traumatisierung und den Zusammen-
hang von Trauma und Erzählen bzw.
Literatur («die literarische Trauma-
Theorie») (ausführlich 57-117).

Im Ezechielbuch lassen sich nach
Poser sowohl Phänomene (auch im
Sinne [trauma-]diagnostischer Kate-
gorien und Symptomatiken) individu-
eller wie kollektiver Traumatisierun-

gen finden, die eng miteinander ver-
knüpft sind und bei denen die Person
des Ezechiel als «wesentliche Schnitt-
stelle für die Verbindung von kollekti-
vem und individuellem Trauma» ver-
standen werden kann (650). In der Tat
lassen sich an dem literarischen Ich-
Erzähler des Ezechielbuches individu-
elle Traumatisierungsphänomene be-
schreiben. Man kann in ihm einen bei-
spielhaften Überlebenden eines extre-

men, das Kollektiv Israel schwer trau-
matisierenden Belagerungskrieges mit
allen vorstellbaren Kriegsgräueln inkl.
Massendeportationen sehen.

Darüber hinaus kann das Ezechiel-
buch «als Trauma-Literatur verstanden

werden, weil es das für Traumata kenn-
zeichnende paradoxe Verhältnis von
der Unmöglichkeit des Erzählens auf
der einen, der Notwendigkeit des Er-
zählens auf der anderen Seite [...] ex-
plizit und implizit thematisiert» (663).
Es handelt sich dabei - psychotrauma-
tologisch gesprochen - um die typi-
sehe Polarität zwischen Intrusion (zu
viel fühlen/zu viel Erinnerung) und
Konstriktion (zu wenig fühlen/zu we-
nig Erinnerung). Diese Polarität ist
wiederum Teil der grundlegenden, von
mir so bezeichneten «antithetischen
Dialektik» einer traumatischen Erfah-

rung und ihrer Folgen, die es gilt, in der

«Trauma-Synthese» aufzuheben (im
dreifachen Hegeischen Sinne), «indem
es 1. aufbewahrt wird in unseren Nar-
rationen und Imagination [,] 2. aufge-
löst wird in seiner beherrschenden
Macht und damit überwunden [und] 3.

emporgehoben [wird] auf eine höhere
Ebene der Bedeutung und des Be-
wusstseins und somit aufgehoben und
transzendiert» (Ursula Wirtz). Das
Ezechielbuch stellt in seinem endre-
daktionellen Gesamtkonzept eine

«trauma-response» dar, d.h. eine lite-
rarische Antwort auf ein traumatisches
und traumatisierendes Geschehen mit
den drei Strukturelementen «/ragmen-
faft'on, regression /.../, tmt/cafi'on»
(335). In diesen drei Strukturelemen-
ten spiegeln sich die typischen Phäno-

mene einer fragmentierten Verarbei-

tung einer traumatischen Erfahrung
und oft regressiver Abwehrmechanis-
men und Vermeidungsstrategien gegen
das permanente Wiedererleben wider
sowie das Ziel einer Traumafolgen-
Therapie, das darin besteht, die zer-
splitterten (fragmentierten) und mit
einer hohen physiologischen Energie
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(aroMsaZ/Übererregung) belegten Erin-
nerungsstücke im Rahmen einer Expo-
sitionstherapie in einem sicheren Set-

ting in ein kohärentes Narrativ zu ver-
wandeln. Am Ende soll die Erinnerung
bestenfalls nicht mehr schrecken.

Der Autorin geht es in ihrer For-
schungsarbeit darum, «<Trauma> als

literarhistorisches Sensibilisierungs-,
Beschreibungs- und Erkenntnismodell
zu etablieren» (58), um (A) einerseits
den exegetischen «Deutungsrahmen
zu bereichern», und (B) andererseits
moderne Trauma-Konzepte um «theo-

logische, religiöse oder spirituelle Di-
mensionen» zu erweitern (6). Beides

gelingt ihr auf für mich überzeugende
Weise. Um den Rahmen der vorliegen-
den Rezension nicht zu sprengen, nen-
ne ich hierzu stellvertretend jeweils ein
Bespiel dafür, wie die Autorin ver-
sucht, diese beiden Anliegen umzuset-
zen.

Für (A): Obwohl es in der hebräi-
sehen Bibel keinen wie im heutigen
Sinne verwendeten Traumabegriff im
Sinne seelischer Verletzungen und
Wunden gibt - er ist erst um 1900 ent-
standen -, identifiziert Poser dennoch
ein bestimmtes Lexem als «Trauma-
Wort», mit dem «wesentliche Aspekte
dessen, was heute als Trauma beschrie-
ben wird, versprachlicht werden»,
nämlich «smm», das sie mit «sc/tre-
cfcra.y.vfa/r ,y<?;n, werrZe«» übersetzt
(311). Zur psychotraumatologischen
Sinnerschliessung dieses Lexems zieht
Poser die Erzählung von der Vergewal-
tigung Tamars durch ihren Halbbruder
in 2 Sam 13,1-22 heran, die eindeutig
als ein traumatisierendes Geschehen

qualifiziert werden kann. Der dort mit-
hilfe des Lexems «smm» beschriebe-

nen Symptomatik einer «traumati-

sehen Erstarrung» wie einer «traumati-
sehen Zersplitterung» (in der psycho-
traumatologischen Fachsprache als
«freeze» und «fragment» bezeichnet),
einhergehend mit dem Gefühl absolu-
ter Ohnmacht, Sprachlosigkeit (man
spricht in der Psychotraumatologie
vom «speechless terror») und sozialer
Isolierung (Poser nennt diese eine

«Sphäre des [sozialen] Todes», 318),
geht die Autorin im Ezechielbuch
nach. Wortstatistisch finden sich bei
Ezechiel 57 der insgesamt 201 Beleg-
stellen innerhalb der hebräischen Bi-
bei. Alle Belegstellen im Ezechielbuch
beinhalten laut Poser Aspekte der vor-
angehend beschriebenen Symptoma-
tik, und zwar sowohl individuell auf
den Propheten selbst bezogen als auch
auf das Volkskollektiv. Die Deutungs-
kategorie «Trauma» ermöglicht hier
m.E. in der Tat, in einer die klassische
historisch-kritische Exegese berei-
chernden und den Textsinn erhellen-
den Weise biblische Texte so zu verste-
hen, dass ein Brückenschlag möglich
wird zu allgemein menschlichen Er-
fahrungen über die Zeiten und Kultu-
ren hinweg. Denn: Traumatische Er-
fahrungen haben Menschen zu allen
Zeiten und in allen Kulturen gemacht;
ebenso kann davon ausgegangen wer-
den, dass das biologische wie psycho-
logische Reaktionsspektrum ebenfalls
in hohem Masse Zeiten und Kulturen
übergreift.

Für (B): Interessant für mich als

Traumafolge-Therapeuten ist die Be-
Zeichnung des im Ezechielbuch ent-
worfenen neuen Tempels (Ez 40,1-
44,3) als eines «<sicheren Ortes>, der
sich nur im Text - und auch dort nur
visionär bzw. imaginativ - bereisen
lässt» (669). Imaginierte innere «si-

85



Bibliographie

chere Orte» sind ein wesentlicher Be-
standteil einer Traumafolgen-Thera-
pie, insbesondere in der Therapiephase
der Stabilisierung und Ressourcenori-

entierung am Anfang, aber auch den

gesamten Therapieprozess stetig be-

gleitend. Ausgehend von der neurobio-
logischen Grundlage, dass sowohl real

Wahrgenommenem und Erlebtem wie
auch Imaginiertem und vorgestellt Er-
lebtem sehr ähnliche neuronale Korre-
late zugrunde liegen, gibt es in solchen
sicheren inneren Orten ein hohes

Selbstberuhigungs- und Heilungspo-
tenzial für Menschen, die real Schreck-
liches und zutiefst Beunruhigendes er-
lebt haben. Die zunächst ohne explizite
spirituelle Komponente u.a. von Luise
Reddemann entwickelten Imagina-
tionsübungen können mit einem sol-
chen Bild wie einem inneren Tempel
als sicherem Ort spirituell oder religiös
erweitert werden.

Diese beiden Beispiele aus vielen
anderen, die zu nennen möglich gewe-
sen wären, mögen genügen für mein
Fazit, dass Ruth Poser der zweifachen

Aufgabe, die sie sich selbst gestellt hat
(s. o.) mehr als gerecht wird. Ich kann
ihr Buch allen am Thema Interessier-
ten nur sehr zur Lektüre empfehlen.

Ra/p/t Aj>.sc/zf, Bon«

Leo J. Koffeman, In order to serve.
An ecumenical introduction to
church polity (Church polity and
ecumenism. Global perspectives I),
Wien - Berlin (Lit) 2014, XII +
274 S. ISBN 978-3-643-90318-1

/n orcfer to .serve befasst sich mitpolity
in der Kirche - einem Begriff, der nicht
nur das interne Kirchenrecht, sondern

auch das organisatorische System der
Kirche enthält. Der Autor, Professor
für Kirchenrecht und Ökumenismus an
der Protestantischen Theologischen
Universität zu Amsterdam und Mit-
glied der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung, geht das Kirchen-
recht hauptsächlich als eine theologi-
sehe Disziplin und aus einer ökumeni-
sehen Perspektive an. Dazu kommen
nacheinander das Kirchenrecht als

theologischer Gegenstand, das ökume-
nische Verstehen der Kirche und die

Qualität des kirchlichen Lebens zur
Sprache. Letzteres wird mit grundle-
genden Qualitätsparametern, gleich-
sam «Übersetzungen» der Nizänischen
Attribute der sichtbaren Kirche - eine

heilige, katholische und apostolische

- bewertet: Inklusivität, Authentizität,
Konziliarität und Integrität. Am Ende
des Buches wird noch die Rolle der
weltlichen Behörde in kirchlichen An-
gelegenheiten (Kap. 15) erörtert wie
auch die Frage der Inkulturation des

Kirchenrechts in einem sich ändernden
Kontext (Kap. 16).

Aus einem altkatholischen Blick-
winkel kann man in Koffemans Buch
vieles wiedererkennen. Die zitierten
ökumenischen Konvergenzdokumente
geben manche Ansätze wieder, die
auch dem altkatholischen Kirchen-
recht zugrunde liegen. Trotz allen Plä-

doyers für eine ökumenische Vorge-
hensweise bleibt das Buch in mancher
Hinsicht jedoch protestantisch gefärbt.
Liturgie ist vor allem Verkündigung,
und in den Beispielen und der weiteren
Ausarbeitung beschränkt sich der Au-
tor oft auf die protestantische Tradi-
tion, etwa hinsichtlich der Zulassung
zum Amt (187 ff.) und der Modelle für
kirchliche Einheit (194 ff.).
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Auffällig ist die Gestaltbarkeit des

Kirchenrechts, die als eine Prämisse
der ganzen Darlegung zugrunde liegt,
während der grundlegenden Frage,
was für das Kirchenrecht normativ sein
solle, kaum Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Eine theologische Be-
gründung wird zurückgewiesen. Vf.
meint, das Kirchenrecht solle, um mit
Dombois zu sprechen, nicht länger
transzendent, das heisst von der Ekkle-
siologie legitimiert und Bestandteil ei-
ner (apologetischen) Theologie sein.
Das alles soll preisgegeben werden,
um einem ökumenischen Kirchenrecht
Platz zu machen. Nur ein derartiges
Kirchenrecht könne glaubhaft sein.
Die Gestaltbarkeit des Kirchenrechts
scheint hier fast unbeschränkt. Dies
zeigt sich auch an der Art und Weise,
wie Vf. die Stadien der Konziliarität
aus dem Gutachten 77ie CÄH/icft: To-

vvanfv a Common Vision (2013) der
Kommission für Glauben und Kirchen-
Verfassung bespricht (199).

Neben den ökumenischen Konver-
genztexten ist für Vf. der Kontext ein
bedeutender Faktor. Er betrachtet den
Staat als die kompetente Instanz, die
das Rahmenwerk, innerhalb dessen die
Kirchen sich bekunden können, schafft
(237); dieses setzt sich sogar im inter-
nen Kirchenrecht durch (253). Für die

Gestaltung des Kirchenrechts wird
dem kulturreligiösen Kontext eine aus-
schlaggebende Bedeutung beigemes-
sen (Kap. 16), ohne dass die Schwie-
rigkeit, dass die Botschaft der Kirche
sich gegenüber der gegenwärtigen
Kultur problematisch verhalten kann,
hinreichend beachtet wird. Für die
konkrete Gestaltung der Konziliarität
werden zwei Prinzipien genannt, näm-
lieh gemeinsame Beschlussfassung

(common deci'sion-fakmg) und gegen-
seitige Verantwortung (rnntna/ re.vpon-
saMify). Das Letztere ist vor allem auf
«Regeln verantwortungsvoller Verwal-
tung» (codes o/good governance) be-

gründet, nicht etwa, um ein Beispiel zu
nennen, auf der Struktur der Alten Kir-
che. Dass Kirchen auch innerkirchlich
Menschenrechte anerkennen sollen
wie auch das Recht auf ein faires Ge-
richtsverfahren, folgt auch aus ihrem
theologische Wert (260), wie Vf. zu-
gibt, aber Kontextualität bleibt den-
noch der Ausgangspunkt: Anpassung
an die Errungenschaften des heutigen
Rechtsstaates. Der universale Wert be-
stimmter Aspekte des Kirchenrechts
sollen am kontextuellen Umfeld ge-
prüft werden (263).

Altkatholiken werden nicht so

leicht und vorbehaltlos diese Gestalt-
barkeit des Kirchenrechts anerkennen.
Wie die altkatholische Liturgie im
Grunde die Liturgie der abendländi-
sehen Kirche ist, so ist auch das altka-
tholische kanonische Recht im Grunde
das Recht der Lateinischen Kirche,
und das heisst: nicht von uns neu ge-
schaffen, sondern zum grössten Teil
historisch gewachsen und damit vorge-
geben. Dass die Altkatholiken den

«Neuerungen» des Ultramontanismus
des 19. Jh. nicht gefolgt sind und seit
dieser Zeit zunehmend Partikularrecht
entwickelt haben, hindert sie nicht, an-
zuerkennen, dass die Prinzipien des

Kirchenrechts und der kirchlichen Ver-
waltungsstruktur noch immer die des

(«.s commune des Westens sind. Wich-
tige Stellungnahmen in der altkatholi-
sehen kirchenrechtlichen Tradition,
gegründet auf der Hl. Schrift, der Alten
Kirche, den Ökumenischen Konzilen
und den Kirchenvätern, wurden sogar
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konstitutiv und sind in hohem Masse
für die Identität der heutigen Kirche
entscheidend: das Eintreten für die
Rechte der Lokalkirche und das Ableh-
nen eines universalen Machtzentrums.
Koffeman anerkennt einerseits, dass

Authentizität als Qualitätsparameter
auch Treue zur Tradition umfasst
(169), aber andererseits fordert er, die
traditionellen Stellungnahmen zu ver-
lassen und damit mehr Raum für einen
kritischen Ansatz zu schaffen (47). In
der altkatholischen Betrachtung des

kanonischen Rechts spielen Tradition
und Ekklesiologie jedoch noch immer
eine wichtige Rolle, Ekklesiologie so-

gar in verstärktem Masse, wie die ek-

klesiologischen Präambeln zeigen,
welche in den letzten Jahrzehnten im-
mer wieder kirchenrechtlichen Doku-
menten vorangestellt wurden. Der
Spielraum der Lokalkirchen, das kano-
nische Recht zu gestalten und zu inkul-
turieren, ist also nicht unbeschränkt,
sondern an Grundbedingungen gebun-
den, die von der Hl. Schrift (Göttliches
Recht) auferlegt werden oder sich in
der Tradition des abendländischen ka-
nonischen Rechts und in der aktuellen
Ekklesiologie entwickelt haben. Dass
der Staat das Rahmenwerk schafft, in-
nerhalb dessen die Kirche sich bekun-
det, ist zwar seit der frühen Neuzeit
eine erzwungene Realität, aber damit
noch lange nicht selbstverständlich.

Eine weitere Schwierigkeit ist,
dass die Vorgehensweise des Vf. zu
Ansichten führt, die aus einem altka-
tholischen theologischen Blickwinkel
gar nicht evident sind: die offensicht-
lieh problemlose Existenz verschiede-

ner getrennter Glaubensgemeinschaf-
ten innerhalb eines gleichen Gebietes

(100 ff.), die öffentliche Anerkennung

des Charismas als ein Unterschei-
dungsmerkmal des Amtes (115) und
Inklusivität als ein Qualitätsparameter,
was impliziert, dass die Lokalkirche
nicht ganz Kirche Christi und notwen-
digerweise lückenhaft ist (152). An
den Appell, das transzendentale Kir-
chenrecht ruhen zu lassen, schliesst
sich das Plädoyer an für eine Neuinter-
pretation der historischen Positionen,
welche die Kirchen trennen (178 f.).
Man solle unterscheiden zwischen
dem, was in § 1.2 der Leuenberger
Konkordie (1973) als «das grundlegen-
de Zeugnis», und dem, was als «die

geschichtlich bedingten Denkformen»
umschrieben wird. Es fragt sich aber,
ob man diesen Unterschied effektiv
und sinnvoll machen kann. Betrachten
nicht alle Kirchen ihre traditionelle
Stellungnahmen als grundlegendes
Zeugnis? Dann aber ist jede Neuinter-
pretation eine Gefährdung der eigenen
Daseinsberechtigung.
Alles in allem bietet das Buch Koffe-
mans eine ganz neue und spannende
Perspektive, wie in der Zukunft das

Kirchenrecht aufökumenischer Grund-
läge und kontextual gestaltet werden
kann. Aber zu behaupten, nur ein der-

artiges Kirchenrecht sei glaubhaft, er-
fordert eine noch zu leistende grandie-
gende Auseinandersetzung bezüglich
der Grenze der Gestaltbarkeit des Kir-
chenrechts.

Tan i/aZ/efceek, Amsterdam
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